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Verkehrsanbindung Parkmöglichkeiten 

 
 Sie erreichen uns ab Hbf. mit den Linien 6/6A (Richtung Wiesbaden), 64 (Rich-

tung Laubenheim), 65 (Richtung Weisenau), 68 (Richtung Hochheim), Ausstieg Hal-
testelle „Bauhofstraße“.  Zufahrt über Kaiser-Friedrich-Str. oder Bauhofstraße. 

Parkplatz am Schlossplatz  
(Einfahrt Ernst-Ludwig-Straße), 
Tiefgarage am Rheinufer  
(Einfahrt Peter-Altmeier-Allee) 

 

  

 
 

Zentralstelle der Forstverwaltung 
Forstämter  
 
Nachrichtlich:  
Gemeinde und Städtebund Rheinland-Pfalz 
Waldbesitzerverband für Rheinland-Pfalz 

 Kaiser-Friedrich-Straße 1 
55116 Mainz 
Telefon 06131 16-0 
Poststelle@mkuem.rlp.de 
http://www.mkuem.rlp.de 
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Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom Ansprechpartner/-in / E-Mail Telefon/Fax 

5421#2022/0079-1401 
5.0042 
Bitte immer angeben! 

 Lukas Mock 
lukas.mock@mkuem.rlp.de 

(06131) 16-4643 
 

Neue Regelungen zur temporären Errichtung von PV-Freiflächenanlagen auf ge-
schädigten Wald-Standorten  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vor dem Hintergrund der Klima- und Energiekrise fragen verstärkt waldbesitzende 

Kommunen und Privatpersonen an, ob auf Waldstandorten eine PV-Freiflächenanlage 

errichtet werden kann. Bei den Waldstandorten handelt es sich oftmals um Standorte, 

auf denen der Waldbestand infolge klimawandelbedingter Extremwetter stark beein-

trächtigt oder zum Teil auch in Auflösung begriffen ist. In diesen Fällen ist aber zu-

gleich zu berücksichtigen, dass der Wald als Ökosystem mit seiner natürlichen Rege-

nerationsfähigkeit fortbesteht, auch wenn zeitweilig keine Bäume das äußere Bild prä-

gen. Im Sinne der gemeinwohlorientierten und vielfältigen Waldwirkungen besteht da-

her waldrechtlich eine Grundpflicht der Waldbesitzenden zur unverzüglichen Wieder-

aufforstung unbestockter oder unvollständig bestockter Waldflächen durch Naturver-

jüngung, Pflanzung oder Saat, Vorwälder sowie plangemäße natürliche Sukzession.  

Waldrechtlich ist für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage eine Genehmigung zur 

Umwandlung der Waldfläche in eine andere Bodennutzungsart erforderlich.  
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Aufgrund des nunmehr im EEG formulierten „überragenden öffentlichen Interesses“ 

an erneuerbaren Energien ist im Abwägungsprozess die Gewichtung z.B. einer PV-

Freiflächenanlage gegenüber dem Walderhaltungsgebot deutlich gestärkt worden. Ei-

ne entsprechende Umwandlung durch die Forstämter ist daher aktuell nicht mehr 

„grundsätzlich“ abzulehnen, sondern es ist abhängig von den Umständen des Einzel-

falls über die Genehmigungsfähigkeit zu entscheiden.  

 

Ziel ist es, die betreffende Entwicklung planvoll zu steuern, den Ausbau von erneuer-

baren Energien zu unterstützen und den Wald, vor allem geschlossene, intakte 

Waldökosysteme, zumal solche mit jahrhundertelanger Lebensraumtradition (sog. his-

torisch alte Wälder), mit ihren wichtigen Beiträgen für den Klima- und Biodiversitäts-

schutz entsprechend des gemeinwohlorientierten Walderhaltungsgrundsatzes zu be-

wahren (vgl. § 1 i.V.m. § 6 und § 13, Abs. 2 LWaldG). Der bereits jetzt vorhandene 

Verlust von Waldflächen in Rheinland-Pfalz (2020: Verlust von ca. 100 ha) soll durch 

die Energiewende nicht drastisch ansteigen. 

 

Vor diesem Hintergrund wurden einheitliche Rahmenbedingungen für eine mög-

liche Entwicklung von PV-Freiflächenanlagen auf umgewandelten Waldstandor-

ten festgelegt. 

 

Rechtliche Ausgangssituation und Rahmenbedingungen 

Die Thematik „PV-Freiflächenanlagen auf Waldstandorten“ betrifft verschiedene 

Rechtsbereiche, die im Folgenden dargestellt werden. 

 

LWaldG: Genehmigung zur Umwandlung des Waldes erforderlich 

Nach dem Landeswaldgesetz sind vom Baumbestand entblößte Waldflächen (z.B. 

durch Borkenkäferkalamität) unverzüglich wieder aufzuforsten. Die vorübergehend 

unbestockte Waldfläche bleibt weiterhin Wald im Sinne des Gesetzes. Für die Errich-

tung einer PV-Freiflächenanlage (Anpflanzung von Bäumen wird dadurch verhindert) 
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ist somit eine Genehmigung zur Umwandlung der Fläche in eine andere Bodennut-

zungsart notwendig.  

 

Die Umwandlungsgenehmigung ist auch bei kalamitätsbedingt entwaldeten Waldflä-

chen notwendig. Bei der Bearbeitung von Umwandlungsanträgen sind die Träger Öf-

fentlicher Belange zu hören und die verschiedenen Belange und Interessen unterei-

nander und gegeneinander abzuwägen. In das waldrechtliche Genehmigungsverfah-

ren förmlich einzubeziehen sind dabei sowohl die naturschutzrechtliche Eingriffsrege-

lung als auch bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte die Maßgaben des UVP-G.  

 

Versagt werden soll die Genehmigung zur Umwandlung, wenn die Erhaltung des 

Waldes im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt.  

 

Aufgrund des nunmehr erhöhten Abwägungsgewichtes der erneuerbaren Energien im 

EEG („überragendes öffentliches Interesse“) ist eine „grundsätzliche“ Versagung nicht 

mehr möglich. Vielmehr werden im Zuge der einzelfallbezogenen Abwägung z.B. die 

konkreten Waldwirkungen in die Betrachtung einzubeziehen sein. Liegen keine Ver-

sagungsgründe vor, soll die Umwandlungsgenehmigung nach § 14 LWaldG analog 

zum Verfahren zur Errichtung von Anlagen zur Nutzung der Windenergie befristet er-

teilt werden. Diese Befristung ist als Bedingung in die Umwandlungsgenehmigung 

aufzunehmen.  

 

 

Novelle EEG: Erneuerbare Energien im überragenden öffentlichen Interesse 

In der Novelle des EEG wurde den erneuerbaren Energien ein überragendes öffentli-

ches Interesse eingeräumt. Die Formulierung in § 2 EEG lautet: „Die Errichtung und 

der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen liegen im überra-

genden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die Stromer-

zeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren 

Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwä-
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gungen eingebracht werden.“ Diese neue Formulierung im EEG hat zur Folge, dass 

im Rahmen der Abwägung zur Umwandlung von Waldstandorten zur anschließenden 

Nutzung für eine PV-Freiflächenanlage die erneuerbaren Energien deutlich gestärkt 

wurden.  

Aufgrund der fehlenden baurechtlichen Privilegierung bleibt – anders als bei Wind-

energieanlagen – für PV-Freianlagen im Außenbereich jedoch weiterhin die Aufstel-

lung von Bebauungsplänen sowie ggfs. die Anpassung der Flächennutzungspläne er-

forderlich. 

 

 

Landesverordnung über Gebote für Solaranlagen auf Ackerland- und Grünland-

flächen in benachteiligten Gebieten 

In den Vollzugshinweisen zur Landesverordnung sind die Regelungen für Solaranla-

gen definiert. Anlagen auf Waldstandorten sind nicht nach dem EEG vergütungsfähig. 

Vor diesem Hintergrund kommt für PV-Freiflächenanlagen auf bisherigen Waldstand-

orten nur ein Betrieb außerhalb des EEG in Betracht. 

 

 

Anlagen außerhalb des EEG 

Grundsätzlich können PV-Freiflächenanlagen auch außerhalb des EEG errichtet und 

betrieben werden. Auch bei einer PV-Freiflächenanlage außerhalb des EEG müsste 

ein Waldstandort allerdings ebenfalls nach den o.g. Bestimmungen des LWaldG recht-

lich und sachlich umgewandelt werden. Alle PV-Vorhaben in der Freifläche müssen 

planerisch den Vorgaben des LEP IV (G166) genügen. 

 

 

Vorgaben für eine Umwandlung eines Waldstandortes definieren 

Um die rechtlich mögliche Umwandlung von Waldflächen für PV-Freiflächenanlagen 

sinnvoll zu steuern, sind folgende besondere Standortkriterien und im Falle einer Ge-

nehmigung entsprechende Bedingungen mit einer Umwandlung zu verbinden.  



 

5/8 

Kriterien des Waldstandortes für eine Umwandlung: 

 

• Die Waldfläche liegt an der Wald-Feld-Grenze und ist durch Klimawandelfolgen 

stark geschädigt. Entsprechende Schadflächen weisen aktuell keine waldtypi-

schen Merkmale (z.B. Waldinnenklima) mehr auf. 

Begründung: Intakte Wälder sollten aus Klimaschutzaspekten, Gründen des 

Walderhaltungsgebotes und weiteren Gründen des Gemeinwohls nicht gerodet 

und umgewandelt werden. Deshalb dürfen entsprechende PV-

Freiflächenanlagen nicht in geschlossenen Waldgebieten angelegt werden, um 

das Waldinnenklima und die ökologisch wertvollen Waldlebensräume nicht zu 

zerschneiden. 

 

• Die Waldfläche liegt möglichst innerhalb eines Radius von 900 m zu reinen, all-

gemeinen und besonderen Wohngebieten, zu Dorf-, Kern- und Mischgebieten 

oder möglichst innerhalb des Seitenrandstreifens (500 Meter) entlang von Au-

tobahnen oder Schienenwegen. Eine Umwandlung von Waldstandorten außer-

halb dieser Gebiete sollte vermieden werden.  

Begründung: Außerhalb von 900 m ist eine flächeneffizientere Energieerzeu-

gung mit Windenergieanlagen grundsätzlich rechtlich möglich.  

 

• Bei der Waldfläche sollte es sich um Standorte handeln, die möglichst erst 

nach 1850 bewaldet wurden, zuvor also einer anderen Bodennutzungsart un-

terlagen, die durch Wald natürlich oder künstlich abgelöst wurde.  

Begründung: Historisch alte Waldstandorte mit jahrhundertelanger, u.U. be-

reits bis zum Ende der letzten Eiszeit zurückreichender Lebensraumtradition 

sind ökologisch von herausragender Bedeutung. Dies gilt insbesondere mit 

Blick auf die nach Bodenschutzrecht besonders geschützten Waldböden mit ih-

ren in diesem Fall mutmaßlich besonders komplex vernetzten und arten- und 

genvielfältigen Organismen. Mit der Änderung der Bodennutzungsart geht die-

se überragend wertvolle Eigenschaft unwiederbringlich verloren.  
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Bedingungen und Auflagen bei einer Umwandlung eines Waldstandortes: 

 

1. Die Umwandlung wird auf 20 Jahre (max. 30 Jahre) befristet erteilt. 

 

2. Die Fläche muss im Sinne der Vollzugshinweise der Landesverordnung über 

Gebote für Solaranlagen auf Ackerland-oder Grünlandflächen in benachteilig-

ten Gebieten geeignet sein. Bauordnungsrechtliche Anforderungen können ab-

sehbar erfüllt werden. 

 

3. Die Rückbaukosten der gesamten PV-Anlage und die Kosten für eine Wieder-

aufforstung müssen über eine entsprechende Bankbürgschaft abgesichert sein. 

 

4. Die PV-Freiflächenanlage soll möglichst naturverträglich und biodiversitäts-

freundlich ausgestaltet werden. Mögliche Maßnahmen können dem von der TH 

Bingen entwickelten „Leitfaden für naturverträgliche und biodiversitätsfreundli-

che Solarparks“ entnommen und an den Standort angepasst realisiert werden. 

 

5. Sollten nach max. 30 Jahren naturschutzfachliche oder andere Gründe einer 

Wiederaufforstung der umgewandelten Waldfläche entgegenstehen, ist die 

nicht wieder in Wald umwandelbare Fläche 1:1 an einer anderen Stelle mit ver-

gleichbaren Strukturen auszugleichen. Nur im Ausnahmefall kann die Zahlung 

einer Walderhaltungsabgabe nach LWaldG in Betracht gezogen werden. 

 

In der textlichen Festsetzung des Bebauungsplans sind die oben aufgeführten Punkte 

1 bis 5 festzusetzen. Insbesondere sind die baulichen und sonstigen Nutzungen und 

Anlagen nur für einen Zeitraum von max. 30 Jahren zulässig. Die festzusetzende Fol-

genutzung ist Wald (siehe § 9 (2) BauGB). 
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Im Flächennutzungsplan ist diese Fläche – aufgrund der lediglich befristeten Nutzung 

durch eine PV-Freiflächenanlage – weiterhin als Wald auszuweisen. 

 

Bebauungsplan als weiteres kommunales Steuerungsinstrument  

Für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage ist ein Bebauungsplan durch die Kom-

munen aufzustellen. Somit kann eine PV-Freiflächenanlage nur mit kommunalem Ein-

verständnis errichtet werden. Ein „Wildwuchs“ von PV-Anlagen gegen den Willen der 

Kommune ist somit nicht möglich.  

Um dies sicher zu stellen, ist durch eine Bedingung in der Umwandlungsgenehmigung 

durch die untere Forstbehörde sicherzustellen, dass von der Genehmigung zur Um-

wandlung erst Gebrauch gemacht werden darf, wenn ein entsprechender rechtskräfti-

ger Bebauungsplan vorliegt und die beabsichtigte Errichtung einer PV-

Freiflächenanlage auf der Fläche zulässig ist. Im Zuge der Bebauungsplanaufstellung 

ist eine Umwandlungserklärung durch die untere Forstbehörde abzugeben (Vgl. §14 

LWaldG).  

 

Den Gemeinden steht nach § 2 Abs. 1 BauGB die Bauleitplanung zu. Sie entscheiden 

somit über die Inhalte des Flächennutzungsplans (der auch die Art der Bodennutzung 

beinhaltet) und den Bebauungsplan, der die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die 

städtebauliche Ordnung in dem Baugebiet normiert.  

 

Die kommunale Planungshoheit umfasst auch die Befugnis, diese Pläne zu ändern  

(§ 1 Abs. 8 BauGB). Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund der Bestim-

mungen des § 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB und § 9 Abs. 2 kann in einem Bebauungsplan 

die Bestimmung erfolgen, dass die Festsetzung der Nutzung für die Freiflächenfoto-

voltaik zeitlich begrenzt erfolgt. Insofern kann in dem Bebauungsplan "in besonderen 

Fällen" (Klimaschutzziele etc.) die zeitliche Dauer der Nutzung als Freiflächenfotovol-

taik festgesetzt werden und dann die Folgefestsetzung „Wald“ erfolgen. Dies muss 

zugleich im Einklang mit den Festsetzungen des Flächennutzungsplans stehen. 
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Mit diesen Vorgaben soll eine geregelte und möglichst naturverträgliche Realisierung 

von PV-Freiflächenanlagen auf Waldstandorten erreicht werden. 

Die Zentralstelle der Forstverwaltung des Landes Rheinland-Pfalz und die Forstämter 

werden hiermit gebeten, den Inhalt dieses Schreibens zur Kenntnis zu nehmen und 

zukünftig entsprechend zu verfahren. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

gez. 

Dr. Jens Jacob 


